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Altersteilzeitabkommen für den organisierenden 
Werbeaußendienst des privaten Versicherungsge-
werbes 

(in der seit 4. Juli 2025 geltenden Fassung)1 

Zwischen den unterzeichnenden Tarifvertragsparteien wird für die Angestell-
ten, die unter den Geltungsbereich von Teil III des Manteltarifvertrages für das 
private Versicherungsgewerbe (MTV) fallen und aufgrund ihres Anstellungs-
vertrages ausschließlich haupt- und/oder nebenberufliche Mitarbeiter anwer-
ben und einarbeiten sowie unterstellte Mitarbeiter betreuen (organisierenden 
Außendienst), mit Wirkung ab 1.1.2006 folgendes Abkommen vereinbart: 

§ 1 Altersteilzeitvereinbarung 

(1) Der Arbeitgeber kann mit der/dem Angestellten einen Altersteilzeitver-
trag auf Basis des Altersteilzeitgesetzes abschließen. Im Hinblick auf 
die Verteilung der während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses insge-
samt geschuldeten Arbeitszeit ist eine Blockbildung gemäß § 2 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 ATG in den gesetzlich vorgesehenen Höchstgrenzen zu-
lässig. Im Falle der Vereinbarung einer Altersteilzeit endet das Arbeits-
verhältnis mit dem Ende der Altersteilzeit. Es endet ohne Kündigung 
mit Beginn des Kalendermonats, für den die/der Angestellte eine unge-
minderte Altersrente der GRV oder eine mit ihr vergleichbare Leistung 
(Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder ei-
nes Versicherungsunternehmens, wenn die/der Angestellte von der 
Versicherungspflicht befreit ist, sowie Knappschaftsausgleichsleistun-
gen und ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art) beanspruchen 
kann oder Rente wegen voller Erwerbsminderung erhält, spätestens 

                                                        
1 Das Altersteilzeitabkommen für den organisierenden Werbeaußendienst des privaten Versicherungsge-
werbes in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung ist im Anschluss an die vorliegende Fassung ab-
gedruckt. 
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jedoch mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der/die Angestellte die 
Altersgrenze für eine Regelaltersrente nach den Bestimmungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung erreicht hat. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Altersteilzeit (auch unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung) ist ausgeschlossen. 

§ 2 Bedingungen der Altersteilzeit 

(1) Wird zwischen Arbeitgeber und Angestellten eine Altersteilzeitverein-
barung gem. § 1 geschlossen, so erhält die/der Angestellte für die 
Dauer der Arbeitsphase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses die Hälfte 
ihres/ seines in diesem Zeitraum tatsächlich verdienten Bruttoarbeits-
entgelts (einschließlich aller Zulagen und variabler Entgeltbestand-
teile), mindestens jedoch die Hälfte des tariflichen Mindesteinkommens 
und die Hälfte der tariflichen Sonderzahlungen nach § 19 Ziff. 5 und § 
22 Ziff. 3 MTV. Der Arbeitgeber kann diese tariflichen Sonderzahlungen 
in regelmäßiges monatliches Entgelt umwandeln. Macht der Arbeitge-
ber von diesem Recht Gebrauch, so ist die jeweilige Sonderzahlung 
ratierlich als monatlich gleichbleibender Betrag auszuzahlen. Es ist si-
cherzustellen, dass der/die Angestellte in der Bruttolohnsumme der ra-
tierlich ausgezahlten tariflichen Sonderzahlungen einen Betrag erhält, 
der der Hälfte der tariflichen Sonderzahlungen gemäß § 19 Ziff. 5 und 
§ 22 Ziff. 3 MTV entspricht. 

Für die Dauer der Freistellungsphase erhält die/der Angestellte die 
Hälfte des in der Arbeitsphase tatsächlich verdienten monatlichen 
Durchschnittseinkommens (Bruttoarbeitsentgelt einschließlich aller Zu-
lagen und variabler Entgeltbestandteile sowie der tariflichen Sonder-
zahlungen; ausgenommen sind jedoch Jubiläumszahlungen). Ist die 
Arbeitsphase kürzer als 24 Kalendermonate, so ist für die Berechnung 
des hälftigen Durchschnittseinkommens die Vergütung aus so vielen 
der unmittelbar der Arbeitsphase vorangehenden Kalendermonaten 
zusätzlich zugrunde zu legen, dass eine Berechnungsgrundlage von 
24 Kalendermonaten gegeben ist. 
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(2) Zusätzlich zu der Vergütung gemäß Abs. 1 erhält die/der Angestellte 
für den durch den Übergang auf die Altersteilzeitbeschäftigung ausfal-
lenden Teil ihrer/seiner bisherigen regelmäßigen Arbeitszeit eine Auf-
stockungszahlung in Höhe von 30 % des Arbeitsentgelts für die Alters-
teilzeitarbeit nach Abs. 1. 

(3) Variable Entgeltbestandteile, die erst in der Freistellungsphase anfal-
len, werden auf die Vergütung nach Abs. 1 und 2 angerechnet. Rege-
lungen über die Rückzahlung nicht verdienter variabler Entgeltbestand-
teile bleiben unberührt. 

(4) Spesen bzw. Spesenpauschalen und Fahrtkostenersatz bzw. Fahrt-
kostenpauschalen sowie sonstiger Auslagenersatz sind kein Arbeits-
entgelt i.S.v. Abs. 1 und 2. Sie werden während der Arbeitsphase in 
voller Höhe gezahlt, in der Freistellungsphase entfallen sie dagegen 
gänzlich. 

(5) Zusätzlich zu den gesetzlichen Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversi-
cherung für das Arbeitsentgelt nach Abs. 1 entrichtet der Arbeitgeber 
für die/den Angestellte(n) gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 1b ATG Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. Die zusätzlichen Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung sind jeweils mindestens in Höhe des 
Beitrages zu entrichten, der auf 80 % des Regelarbeitsentgelts für die 
Altersteilzeitarbeit, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90 
% der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeits-
entgelt, entfällt, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze. 

(6) Endet das Altersteilzeitarbeitsverhältnis vorzeitig, hat die/der Ange-
stellte Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen der erzielten Ver-
gütung nebst der Aufstockungszahlung und dem Entgelt für den Zeit-
raum ihrer/seiner tatsächlichen Beschäftigung während der Arbeits-
phase, das sie/er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte. Die Dif-
ferenz des Satzes 1 wird so ermittelt, dass demjenigen Nettoentgelt, 
das die/der Angestellte während der gesamten Altersteilzeit erhalten 
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hat, das Nettoentgelt gegenübergestellt wird, das sie/er erhalten hätte, 
wenn während der Beschäftigung in der Arbeitsphase Vollzeitarbeits-
entgelt gezahlt worden wäre. Bei Tod der/des Angestellten steht der 
Anspruch den Erben zu. Die Hinterbliebenen einer/eines Angestellten 
erhalten darüber hinaus die vereinbarte Altersteilzeitvergütung ohne 
Aufstockungszahlungen gemäß § 21 Ziff. 4 Satz 1 MTV, wobei der hälf-
tige Höchstbetrag zugrunde zu legen ist, soweit der zwölfmonatige Be-
zugszeitraum in die Altersteilzeit fällt. 

(7) Im Falle krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit leistet der Arbeitgeber 
Entgeltfortzahlung nach den für das Arbeitsverhältnis jeweils geltenden 
Bestimmungen. 

(8) Nach Ablauf der Entgeltfortzahlung erhalten die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Angestellten neben dem Kranken-
geld die Aufstockungszahlung nach Abs. 2. Die privat krankenversi-
cherten Angestellten erhalten diese Aufstockungszahlung während des 
Zeitraumes, für den ihnen bei Krankenversicherungspflicht Kranken-
geld zustehen würde. In den zeitlichen Grenzen von § 21 Ziff. 2 Abs. 3 
MTV erhalten die Angestellten jedoch mindestens 90 % ihrer Ge-
samtnettobezüge (berechnet nach der Vergütung gemäß Abs. 1 und 
Abs. 2) jeweils unter Anrechnung des Krankengeldes, das sie bekom-
men oder bei Krankenversicherungspflicht bekommen würden (Son-
derregelung zu § 21 Ziff. 2 MTV). 

(9) Angestellte, die dem Unternehmen mindestens 10 Jahre angehören 
und die vor dem 1.1.2028 das 57. Lebensjahr vollenden und mit dem 
Arbeitgeber eine bis zu sechsjährige Altersteilzeit vereinbaren, die mit 
dem 63. Lebensjahr endet und bei denen sich in Folge des vorzeitigen 
Rentenbezugs mit Vollendung des 63. Lebensjahres nachweislich ein 
Rentenabschlag in der gesetzlichen Rentenversicherung ergibt, sind 
wirtschaftlich so zu stellen, als ob dieser Rentenabschlag nur die Hälfte 
betragen würde. Dabei darf der Aufwand des Arbeitgebers 3,6 % der 
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individuellen Sozialversicherungsrente nicht übersteigen.2 Über die Art 
und Weise dieses wirtschaftlichen Ausgleichs (z.B. durch Erhöhung ei-
ner bestehenden betrieblichen Altersversorgung) entscheidet das je-
weilige Versicherungsunternehmen. 

(10) Wird die Altersteilzeit im Blockmodell durchgeführt, verkürzt sich der 
Urlaubsanspruch für die Zeit der Freistellung auf null. Im Kalenderjahr 
des Übergangs von der Arbeitsphase zur Freistellung hat der/die An-
gestellte für jeden angefangenen Monat der Arbeitsphase Anspruch auf 
ein Zwölftel des Jahresurlaubs. 

§ 3 Erlöschen und Ruhen der Ansprüche 

(1) Der Anspruch auf Leistungen aus diesem Abkommen erlischt mit dem 
Zeitpunkt der Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. 

(2) Der Anspruch auf Leistungen nach § 2 Abs. 2 erlischt im Falle des To-
des der/des Angestellten mit Ablauf des Sterbemonats. 

(3) Der Anspruch auf Leistungen aus diesem Abkommen ruht während der 
Zeit, in der die/der Angestellte neben der Altersteilzeitarbeit Beschäfti-
gungen oder selbstständige Tätigkeiten ausübt, die die Geringfügig-
keitsgrenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschrei-
ten, oder aufgrund solcher Beschäftigungen eine Lohnersatzleistung 
erhält. Der Anspruch auf die Leistungen erlischt, wenn er mindestens 
150 Kalendertage ruht. Mehrere Ruhenszeiträume sind zusammenzu-
rechnen. Beschäftigungen oder selbstständige Tätigkeiten bleiben un-
berücksichtigt, soweit die/der Angestellte sie bereits innerhalb der letz-
ten 5 Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit ständig ausgeübt hat. 

                                                        
2 Protokollnotiz vom 24.11.2007: 

„Die Begrenzung des Arbeitgeberaufwandes auf 3,6 % der individuellen Sozialversicherungsrente bleibt 
ungeachtet der Änderungen des gesetzlichen Renteneintritts durch das RV-Altersgrenzenanpassungsge-
setz in dieser Höhe bestehen.“ 
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§ 4 Fälligkeit 

Die Leistungen aus diesem Abkommen werden entsprechend der im Unter-
nehmen für die Gehaltszahlung geltenden Regelung gezahlt. 

§ 5 Ausschlussfrist 

Nach Beginn der Altersteilzeit sind alle Ansprüche aus diesem Abkommen 
innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu 
machen; anderenfalls ist der Anspruch verfallen. 

§ 6 Wiederbesetzung von Arbeitsplätzen 

Bei Einstellungen, die infolge von Altersteilzeitvereinbarungen möglich wer-
den, sollen Auszubildende des Unternehmens nach erfolgreichem Abschluss 
bevorzugt berücksichtigt werden. 

§ 7 Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung 

Die Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat/Personalrat) ist unverzüglich über 
die Anträge auf Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen und deren Ab-
schluss zu unterrichten. 

§ 8 Besitzstandsregelung 

Bei Beginn der Altersteilzeitarbeit laufende Vereinbarungen, die die/der Ange-
stellte mit dem Arbeitgeber zu Sonderkonditionen abgeschlossen hat (z.B. 
Haustarife, Hypothekendarlehen), werden während der Zeit der Altersteilzeit-
arbeit weitergeführt. 

§ 9 Öffnungsklausel für den nicht organisierenden Werbeaußendienst 

Einvernehmlich kann der Arbeitgeber mit allen Angestellten, die unter den 
Geltungsbereich von Teil III des Manteltarifvertrages für das private Versiche-
rungsgewerbe (MTV) fallen, jeden Beendigungszeitpunkt und jede Form der 
Altersteilzeit und der Altersteilzeitverteilung (mit oder ohne Blockbildung), die 
den Bestimmungen des ATG entspricht, vereinbaren. Der Arbeitgeber kann 
mit Angestellten, die aufgrund ihres Anstellungsvertrages ausschließlich 



ATzA AD § 10 

Stand: Juli 2025   7 

haupt- und/oder nebenberufliche Mitarbeiter anwerben und einarbeiten sowie 
unterstellte Mitarbeiter betreuen (organisierender Außendienst), jede andere 
Form der Altersteilzeit (mit oder ohne Blockbildung), die den Bestimmungen 
des ATG entspricht, einvernehmlich vereinbaren soweit tarifliche Rechte nicht 
beeinträchtigt werden. Eine freiwillige Betriebsvereinbarung ist ebenfalls zu-
lässig, soweit sie den Dotierungsrahmen des § 2 Abs. 1 und 2 nicht unter-
schreitet. 

§ 10 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Dieses Abkommen tritt am 1.1.2006 in Kraft und endet am 31.12.2027. 

Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die spätestens am 1.1.2028 in Kraft getreten 
sind, werden unbeschadet des Ablaufs dieses Abkommens abgewickelt. 

 

Protokollnotiz: 

Um dem Altersteilzeitgesetz zu entsprechen, stimmen die Tarifvertragspar-
teien darin überein, dass Vereinbarungen einer Altersteilzeit mit Blockbildung 
auch mit leitenden Angestellten, die gemäß § 1 Ziff. 2 Abs. 2 MTV nicht unter 
den Geltungsbereich des Manteltarifvertrages fallen, abgeschlossen werden 
können. 

 

Hamburg, den 22.12.2005 

 

 

 

Unterschriften 

 

Dieses Abkommen wurde vom Arbeitgeberverband mit den Gewerkschaften ver.di, DHV und 
DBV abgeschlossen. 
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